
Vorlage VO/20/118 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/3

Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bauen, Planung und Umwelt
FD Stadtplanung und Umwelt

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/118

öffentlich
09.04.2020

Henning Tams

Henning Tams

Bebauungsplan 96 "Zwischen Großer Moorweg, Schäferweg, Spritz-
loh und Brandskamp" - Abwägung zur öffentlichen Auslegung und 
Beschluss zur erneuten Auslegung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

28.04.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die öffentliche Auslegung hat vom 21.01.-21.02.20 stattgefunden. Die eingegangenen Stel-
lungnahmen aus der parallel laufenden Behördenbeteiligung erfordern eine Änderung des 
Planentwurfes. Dies betrifft folgende Punkte:

 Anpassung der festgesetzten Lärm-Emissions-Kontingente auf Grund einer erforderli-
chen Korrektur der schalltechnischen Untersuchung (das LLUR hat auf Unstimmig-
keiten in der STU hingewiesen) 

 Entfall der Darstellung einer Fläche für Aufschüttungen (die UNB sieht die Aufschüt-
tung, welche der landschaftlichen Einbindung der gewerblichen Gebäude und der 
Verwendung von Erdaushub eines Regenrückhaltebeckens dienen sollte, kritisch)

 Anpassung der Festsetzungen für die Fassadenbegrünung und die Außenbeleuch-
tung/beleuchtete Außenwerbung

Die Änderungen am Planentwurf machen eine erneute öffentliche Auslegung und Behörden-
beteiligung erforderlich. Diese kann im Rahmen einer verkürzten Auslegung nach § 4a Abs.1 
BauGB erfolgen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja X nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Beschluss(empfehlung)  

1. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen werden gemäß der Zusam-
menstellung vom 09.04.20 geprüft. Die Zusammenstellung vom 09.04.20 ist Bestand-
teil dieses Beschlusses. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans 96 für das Gebiet zwischen den Straßen Großer 
Moorweg, Schäferweg, Spritzloh und Brandskamp und die Begründung werden in 
den vorliegenden Fassungen gebilligt.

 
3. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 

auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen sowie parallel nach § 4 Abs. 2 BauGB zu be-
teiligen. Es soll von der Möglichkeit einer verkürzten Auslegung nach § 4a Abs. 4 
BauGB Gebrauch gemacht werden. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Un-
terlagen ins Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

 Planzeichnung inkl. Legende

 textliche Festsetzungen

 Begründung

 Abwägungstabelle vom 09.04.20


